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Zitat von Bolzbold

Wenn ich mich nicht irre, gelten diese Regelungen nicht für Lehrkräfte. Die
Diskussionen darüber, wieso Arbeitszeitgesetze nicht für Beamte bzw. Lehrkräfte
gelten, hatten wir doch hier irgendwo schon einmal...

Ja, für Beamte. Angestellte können auf der Einhaltung der Pausen bestehen. Im ArbZG ist nicht
die Rede von Lehrern, und Bundesrecht bricht Landesrecht. Da kann in irgendwelchen
Tarifverträgen oder Dienstordnungen stehen, was will.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/63398-arbeitszeit-f%C3%BCr-nicht-unterrichtliche-aufgaben-recht-der-
lul/?postID=795321#post795321

https://www.lehrerforen.de/thread/63398-arbeitszeit-f%C3%BCr-nicht-unterrichtliche-aufgaben-recht-der-lul/?postID=795317#post795317
https://www.lehrerforen.de/thread/63398-arbeitszeit-f%C3%BCr-nicht-unterrichtliche-aufgaben-recht-der-lul/?postID=795321#post795321
https://www.lehrerforen.de/thread/63398-arbeitszeit-f%C3%BCr-nicht-unterrichtliche-aufgaben-recht-der-lul/?postID=795321#post795321

